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Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkunds-
personen 1 

(Änderung vom 23. Juni 2009) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I. 

Der Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Ur-
kundspersonen vom 27. Januar 19752 wird wie folgt geändert: 

§ 5 Abs. 1 

(1 Es werden folgende Gebühren erhoben:) 

Nr. Fr. 
1 Gebühr bei einem Handänderungswert oder 

bei Begründung oder Änderung von dingli-
chen oder persönlichen Rechten je 
Fr. 50 000.-- bzw. Bruchteile davon 45.-- 
Diese Gebühr gilt auch bei der Beurkundung 
von Kaufrechtsverträgen und Vorverträgen zu 
Kaufverträgen. Sie fällt jedoch bei der Aus-
übung des Kaufrechts bzw. bei Abschluss des 
Hauptvertrages weg. 
Bei der Begründung von Stockwerkeigentum 
gelten 70% des Wertes als Grundlage für die 
Gebühr. 
Bei einem Wert von über 10 Mio. Franken 
wird die Gebühr auf dem Mehrbetrag um 
50% reduziert.  
Eigentumsübergänge infolge Erbgangs an 
mehr als einen Erben, die nicht im Zusam-
menhang mit einer Erbteilung erfolgen, je 
Grundstück 50.-- bis 250.-- 
Die Gebühr beträgt insgesamt höchstens 
Fr. 13 500.--. 

2 Errichtung und Erhöhung von Grundpfand-
rechten je Fr. 50 000.-- bzw. Bruchteile da-
von 45.-- 
Bei einer Pfandsumme von über 8 Mio. Fran-
ken wird die Gebühr auf dem Mehrbetrag um 
50% reduziert. Die Gebühr beträgt insgesamt 
höchstens Fr. 10 350.--. 

(…) 
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13 Neben den Gebühren gemäss Nrn. 1, 2, 7, 8, 

9 und 10 wird der Arbeitsaufwand, welcher 
die Dauer von zwei Stunden übersteigt, je 
nach Schwierigkeit und Verantwortung be-
rechnet und zwar pro Stunde 50.-- bis 200.-- 
Diese Gebühren kommen auch zur Anwen-
dung für Geschäfte und Amtshandlungen, die 
im Tarif nicht besonders genannt sind. 

(…) 

§ 5 Abs. 2 

2 Auf jede Wertpauschale nach Nr. 1 und 2 sowie auf jede Amtshandlung nach 
Nr. 4 - 6 und 12 wird zusätzlich eine Grundbuchpauschale von Fr. 10.50 erho-
ben. Die Summe der Grundbuchpauschalen ist auf der Rechnung separat aus-
zuweisen und beträgt pro Gebührenposition höchstens Fr. 3150.--. Die Grund-
buchpauschalen stehen dem Träger der Kosten des Informatikgrundbuchs zu. 

II. 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die 
Gesetzsammlung aufgenommen. Er tritt am 1. Juli 2009 in Kraft. 
 
 

Im Namen des Regierungsrates: 
Der Landammann: Dr. Georg Hess 
Der Staatsschreiber: Peter Gander 

 
1 SRSZ 213.512. 
2 GS 16-653. 


